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1. Ich möchte die Energie meiner PV-Anlage 
jemanden anders als der EnBAG verkaufen. 
Wie muss ich da vorgehen?

Die EnBAG versucht es ihren Kunden zu ermög-
lichen, den eigen produzierten Strom an Dritte 
zu veräussern. Nehmen Sie dabei am Besten 
zuerst mit dem jeweiligen Käufer des PV-Stromes 
Kontakt auf (dem neuen Abnehmer). Dieser 
Abnehmer wird im Anschluss die EnBAG kon-
taktieren und die weiteren Abklärungen werden 
vorgenommen.

2. Was sind die Voraussetzungen, dass die 
PV-Energie jemand anderem als der EnBAG 
verkauft werden kann? 

Damit ein Wechsel des Abnehmers vorgenom-
men werden kann, muss die Anlage Lastgangge-
messen sein. Aufgrund unseres fast flächende-
ckenden Einsatzes von Smart Metern ist dies in 
vielen Fällen möglich, muss aber zuerst abgeklärt 
werden. 

3. Ist eine Wiederaufnahme der Rücklieferung 
zur EnBAG möglich und wenn ja zu welchen 
Konditionen?

Ja, eine Rückkehr zur EnBAG für die Abnahme 
der PV-Energie ist auf jedem Quartalsbeginn 
möglich mit einer Ankündigung von 30 Tagen. 
Die Wiederaufnahme ist mit keinen Kosten ver-
bunden.

Keine Relevanz hat die Grösse der PV-Anlage. 
Unabhängig der Anlagenleistung besteht ein 
Anrecht auf freien Netzzugang.

Damit ein Wechsel klappt, beachten Sie bitte die 
Kündigungsfrist von 30 Tagen auf Ende eines 
Quartals (31.03, 30.06, 30.09 und 31.12).

5. Kann ich die Herkunftsnachweise (HKN) 
weiterhin an die EnBAG verkaufen, wenn die 
PV-Energie an einen anderen Abnehmer ver-
kauft wird?

Nein. Die EnBAG bezahlt eine höhere Vergütung 
als der aktuelle Marktpreis der HKN ist. Aus 
diesem Grunde kann die EnBAG nur denjenigen 
Kunden die HKN übernehmen und vergüten, 
welche auch die Energie der EnBAG verkaufen 
und innerhalb des Netzgebietes der EnBAG sind.

Kontaktieren Sie uns für weitere Fragen
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Nein. Grundsätzlich gilt die Pflicht zur Abnahme 
und Vergütung von Elektrizität nur im eigenen 
Netzgebiet.

4. Übernimmt die EnBAG PV-Strom von Kun-
den ausserhalb des Netzgebietes?
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